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Fragen unserer Dienstpflicht und Wehrpflicht.
Von Oberst Immenhauser.

Am 1. Dezember 1919 empfahl der Bundesrat der
Bundesversammlung folgenden Beschluß zur Genehmigung:

„Die Aushebung der Wehrpflichtigen findet bis auf weiteres in
dem Jahre statt, in dem der Wehrpflichtige das 20. Altersjähr
zurücklegt. Die Militärdienstpflicht beginnt bis auf weiteres mit dem
Jahre, in dem das 21. Altersjahr vollendet wird."

Weil der Bericht des Bundesrates erkennen läßt, daß die
Verschiebung von Aushebung und Militärdienstpflicht eine bleibende
werden und bei einer Gesamtrevision der Militärorganisation
Berücksichtigung finden soll, ist eine Besprechung dieser Maßnahme
geboten.

Die M. 0. von 1874 und 1907 hatten die Aushebung und den
Beginn der Dienstpflicht in übereinstimmender Weise geregelt. Die
M. 0. 1874 schrieb vor:

„Jeder Schweizer wird zu Anfang des Jahres wehrpflichtig, in
welchem er das zwanzigste Altersjahr zurücklegt (Art. 1). Der
Eintritt in das Bundesheer erfolgt im ersten Jahre der Dienstpflicht,
sofort nach Vollendung des Bekrutenunterrichtes (Art. 16)."

Die M. 0. 1907 drückte sich etwas genauer aus, nämlich:
„Die Aushebung findet in dem Jahre statt, in dem der

Wehrpflichtige das neunzehnte Altersjahr (Art. 4) zurücklegt. Die
Militärdienstpflicht beginnt mit dem Jahre, in dem das zwanzigste...
Altersjahr vollendet wird (Art. 2)."


	...

